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1. Die Marktgemeinde Windorf hat in der Sitzung vom 27.03.2012 gemäß § 2 Abs. 1 i.V. m. § 1 Abs. 8 BauGB die Änderung
des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Zander-Otterskirchen" mittels Deckblatt Nr. 1 und die Aufstellung eines
zugeordneten Ausgleichsbebauungsplanes beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 30.03.2012 ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für das Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom
01.03.2012 hat in der Zeit vom 16.04.2012 bis 16.05.2012 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für das
Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 01.03.2012 hat in der Zeit vom 16.04.2012 bis 16.05.2012 stattgefunden

4. Zu dem Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 01.02.2013 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.05.2013 bis 06.06.2013 beteiligt.

5. Das Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 01.02.2013 wurde mit der Begründung gemäß 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
06.05.2013 bis 06.06.2013 öffentlich ausgelegt.

Nachdem das Änderungsverfahren über einen längeren Zeitraum ausgesetzt war und nun die Wiederaufnahme /
Fortführung der Planung erfolgt, wird das Verfahren ab der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fortgeführt.

6. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für das Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom
27.06.2022 hat in der Zeit vom 19.08.2022 bis 21.09.2022 stattgefunden.

7. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für das
Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 27.06.2022 hat in der Zeit vom 19.08.2022 bis 21.09.2022 stattgefunden.

Aufgrund des inzwischen eingereichten Bauantrags zum "Neubau einer Wohnmobilwerkstatt mit zwei Arbeitsplätzen sowie
Versetzen des vorhandenen Verkaufspavillions" wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt Passau der Änderungsbereich
des Deckblattes Nr. 1 entsprechend reduziert. Das Verfahren wird ab der Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fortgeführt.

8. Zu dem Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 12.12.2023 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__:____ bis __.__:____ beteiligt.

9. Das Deckblatt Nr. 1 in der Fassung vom 12.12.2023 wurde mit der Begründung gemäß 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
__.__:____ bis __.__:____ öffentlich ausgelegt.

10. Der Markt Windorf hat mit dem Beschluss des Marktgemeinderates vom __.__.____das Deckblatt Nr. 1 zum
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Zander-Otterskirchen" gemäß 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung
beschlossen.

Windorf, den __.__.____                 .............................................................
                                                            Franz Langer (1. Bürgermeister)                            (Siegel)

11. Ausgefertigt

Windorf, den __.__.____                 ............................................................
                                                            Franz Langer (1. Bürgermeister)                            (Siegel)

12. Der Satzungsbeschluss zu dem Deckblatt Nr. 1 zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet Zander-Otterskirchen" wurde am
__.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel bekannt gemacht. Das
Deckblatt Nr. 1 mit der Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Das Deckblatt Nr. 1 ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wurde in
der Bekanntmachung hingewiesen.

Windorf, den __.__.____                 ............................................................
                                                            Franz Langer (1. Bürgermeister)                            (Siegel)

VERFAHRENSVERMERKE
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